
1 von 2 

 

Beschlussvorlage 
 

Nr. 0522/2020-2025 

 
 

Gremium Sitzungsdatum Zuständigkeit 

Betriebsausschuss 19.10.2022 Vorberatung 

Rat 27.10.2022 Entscheidung 

 
öffentlich Berichterstatter: Johannes Groppe 

 
 

Aktualisierung und Fortführung des Straßen- und 

Wegekonzeptes 
 

Sachverhalt: 

 
Die Gemeinden sind gem. § 8a Abs. 1 KAG NRW verpflichtet, ein gemeindliches 

Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berück-
sichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll Straßenun-

terhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenaus-

baumaßnahmen an langfristig notwendigen kommunalen Straßen erforderlich 
werden können. 

 
Dieses Straßen- und Wegekonzept ist über den Zeitpunkt der mittelfristigen 

Finanzplanung der Gemeinde anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle 
zwei Jahre fortzuschreiben. 

 
Das bisherige Straßen- und Wegekonzept wurde im Juni 2021 aufgestellt und 

im Juli 2021 durch den Rat beschlossen. Eine Fortschreibung wäre also spätes-
tens im Sommer 2023 vorzunehmen. Durch die bereits erläuterten Gesetzes-

änderungen bietet es sich an, dies jetzt schon zu tun und besagte Änderungen 
bei den Entscheidungen zu berücksichtigen. 

 
Die Fortführung des Straßen- und Wegekonzeptes ist in der Arbeitskreissitzung 

am 12. September 2022 erfolgt. Die Niederschrift der Sitzung und das Stra-

ßen- und Wegekonzept sind als Anlage beigefügt. 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

Für die gemäß des Straßen –und Wegekonzeptes vorgesehenen Straßenunter-

haltungs- und Straßenausbaumaßnahmen sind in 2023 und den folgenden Jah-
ren entsprechende Haushaltsmittel vorzuhalten. 
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat beschließt, die vom Arbeitskreis „Stadtstraßen und Wirtschaftswege“ 

aufgestellte Fortführung des Straßen- und Wegekonzeptes. Das Straßen- und 
Wegekonzept wird Bestandteil der Niederschrift. 

 
 
 

Anlagen: 

 

Niederschrift der Arbeitskreissitzung am 12.09.2022 
 

Straßen- und Wegekonzept 
 
 

 
Brakel, 17.10.2022/Abt .FB 3/Hecker 

Der Bürgermeister 

 
 

 
Hermann Temme 


